
                                                                                                        

        Fraktion im Rat der Stadt Löhne 
 
 
 

 

An die Verwaltung der Stadt Löhne 

vertreten durch den Bürgermeister 

Oeynhauser Straße 41 

D – 32584 Löhne 

 

 

 

Anfrage 
 

Unser Az: 017/2025 

 

Titel: Umwandlung der Bekenntnisschulen in Gemeinschaftsschulen 

 
hier: Initiative der Stadt zur Beantragung der Änderung / Bindungskraft von Ratsbeschlüssen 
 
 
Hintergrund: 
Mit großem Interesse hat die CDU-Fraktion ein Schreiben zur Kenntnis genommen, welches 
an die Eltern einer Löhner Grundschule verteilt wurde (siehe Abbildung 01). Besonders inte-
ressant sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen in Abs. 4, die im Folgenden zitiert 
werden: „Der Schulträger der Stadt Löhne möchte zum 01.02.2026 bei der Bezirksregierung 
Detmold einen Antrag zur Umwandlung der Bekenntnisschulen in Gemeinschaftsschulen stel-
len.“ 
 
Gemäß aktueller Sachlage hat die Verwaltung in der Ratssitzung vom 17. Dez. 2025 unter dem 
TOP 11.1.3 einen Beschlussvorschlag zur „Umwandlung der Löhner Bekenntnisgrundschulen 
in Gemeinschaftsgrundschulen“ (siehe Vorlage 296/2025) in den Rat eingebracht. Dieser 
wurde in der Sitzung mit 27 Ja- und 28 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Ferner bleibt festzuhalten, dass die nächste Ratssitzung erst für den 25. Februar 2026 termi-
niert ist und damit deutlich nach dem oben genannten Termin der Einreichung des Antrags 
zur Umwandlung der Bekenntnisschulen in Gemeinschaftsschulen durch die Verwaltung. 
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Vor diesem Hintergrund bittet die CDU-Fraktion um schriftliche Beantwortung der nachste-
henden Fragen in der nächsten Sitzung des Rates: 
 

1. Auf welcher rechtlichen Grundlage will die Verwaltung einen Antrag auf Umwandlung 
der Löhner Bekenntnisgrundschulen in Gemeinschaftsgrundschulen stellen? 
 

2. Inwiefern sieht die Verwaltung den Ratsbeschluss vom 17. Dez. 2025 als rechtlich bin-
dend für ihre Handlungen an?  
 

3. In welchen Fällen sieht sich die Verwaltung grundsätzlich an Ratsbeschlüsse gebunden 
bzw. in welchen Fällen nicht? 
 

4. Auf welcher rechtlichen Grundlage beruht die Einschätzung aus Frage 3? 
 

5. Wie und in welchem Umfang erkennt die Verwaltung den Rat und damit die durch die 
Bürgerinnen und Bürger gewählte Legislative an? 
 

6. Welche Abteilung bzw. welches Dezernat sieht sich veranlasst, entgegen eines Ratsbe-
schlusses, einen entsprechenden Antrag auf Umwandlung zu stellen? 
 

7. Wie wird zukünftig gewährleistet, dass die Abstimmungsergebnisse der gewählten Le-
gislative umsetzt werden? 

 
 
Löhne, den 13. Januar 2026 

 

 

gez. Prof. Dr. Maik Büssing gez. Friedhelm Abke 

Fraktionsvorsitzender stellv. Fraktionsvorsitzender 
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Abbildung 01: Schreiben an die Eltern 

- Verfasser bekannt - 


